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Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1997 §15 Abs2;

AsylG 1997 §15 Abs3;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2001/01/0257 E 22. Oktober 2002 2001/01/0258 E 22. Oktober 2002 2001/01/0167 E 3.

Dezember 2002

Rechtssatz

Wie sich aus § 15 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 erster Satz AsylG 1997 ergibt, ist eine Verlängerung der befristeten

Aufenthaltsberechtigung vorgesehen. Dafür normiert das Gesetz keine speziAschen Voraussetzungen, woraus in der

Literatur zum Teil gefolgert wird, dass für die Verlängerung die gleichen Regeln anzuwenden seien wie für die

erstmalige Erteilung, weil es sich bei der Verlängerung nur um einen Unterfall der Erteilung handle (Feßl/Holzschuster,

Asylgesetz 1997 (2001), 267; Muzak, Rechtsfragen befristeter Aufenthaltsberechtigungen im Asylrecht, Zeitschrift der

Unabhängigen Verwaltungssenate 2001/4, 13). Diesem Standpunkt kann indes nicht ohne Weiteres beigepGichtet

werden. Die Frage der Verlängerung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung muss nämlich im Zusammenhang mit

der ausdrücklich geregelten Widerrufsmöglichkeit gesehen werden. Der Widerruf einer befristeten

Aufenthaltsberechtigung hat jedoch - unter Beschränkung auf die hier interessierende Problematik im Zusammenhang

mit Sachverhaltsänderungen im Herkunftsstaat - schon dann zu unterbleiben, wenn dem Fremden die Ausreise in den

Herkunftsstaat nicht zugemutet werden kann.
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